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Postulat Horat Marc und Mit. über ein langfristiges Monitoring des Phosphat-

gehaltes in Böden rund um die Mittelland-Seen 

 

Im Postulat wird auf den Forschungsbericht «Evaluation der stark zur Phosphor-Belastung 

des Baldeggersees beitragenden Flächen» (Agroscope, 2019) verwiesen. Das Forschungspro-

jekt wurde unter der Leitung von Agroscope in enger Zusammenarbeit mit den Landwirten 

vor Ort, den Dienststellen Landwirtschaft und Wald (lawa) sowie Umwelt und Energie (uwe), 

der ETH Zürich und der Eawag (dem Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs) umgesetzt. 

Der Forschungsbericht bildete die fachliche Grundlage für die seit 2020 umgesetzten Mass-

nahmen im oberflächlichen Zuströmbereich (Zo) der Mittellandseen. Als zielführende Mass-

nahme für die Projektphasen III und IV (ab 2026) wurde beschlossen, dass auf den landwirt-

schaftlich genutzten Böden eine Abreicherung von Phosphor erfolgen soll. Dies bedeutet, 

dass die Kulturen auf den meisten überversorgten Böden nicht mehr bedarfsgerecht gedüngt 

werden und somit eine grössere Menge an Hofdünger exportiert werden muss.  

 

Im Postulat wird weiter auf bestehende Formen der Bodenbeobachtung verwiesen. Dazu ge-

hören das Bodenbeobachtungsnetz des Kantons Freiburg und die nationale Bodenbeobach-

tung (NABO). Diese Systeme leisten wichtige Beiträge zur Beurteilung der Bodenfruchtbarkeit 

und zur Erkennung langfristiger Entwicklungen. Sie sind jedoch nicht darauf ausgelegt, die 

Wirkung von Massnahmen in den Einzugsgebieten einzelner Seen direkt abzubilden. 

 

Laut eidg. Direktzahlungsverordnung (DZV) müssen in der Schweiz für alle Parzellen von Be-

trieben, welche Dünger zuführen, mindestens alle zehn Jahre Bodenuntersuchungen durch 

zugelassene Labors erstellt werden. Im Rahmen der laufenden Vernehmlassung zum land-

wirtschaftlichen Verordnungspaket 2026 ist vorgesehen, diese Pflicht zu streichen. Im Kanton 

Luzern wurde diese Regelung 2002 durch die «Verordnung über die Verminderung der Phos-

phorbelastung der Mittelandseen durch die Landwirtschaft» verschärft, indem für alle land-

wirtschaftlichen Betriebe im Zo der Mittellandseen alle fünf Jahre Bodenproben verlangt wur-

den. Der Aufwand für die systematische Entnahme und Analyse von parzellenscharfen Boden-

proben ist sehr gross. Die Diskussion bezüglich der Unterschiede und Unschärfe der verschie-

denen Bodenextraktionsmethoden hat im Kanton Luzern zu Verunsicherung geführt. Deshalb 

wurde die Auflage der Bodenproben 2016 aus der Verordnung entfernt und auch die ent-

sprechende Massnahme aus dem Seevertrag (vgl. Verordnung) gestrichen. 

https://lawa.lu.ch/-/media/LAWA/Dokumente/Landwirtschaft/Phosphorprojekt/BE_Forschungsbericht_Beitragende_Flaechen.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/765/de
https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2025/88/cons_1
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/703a
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/703a
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Für ein repräsentatives Monitoring im Zo der Mittellandseen müsste eine entsprechend hohe 

Anzahl Messpunkte festgelegt werden. Gemäss dem Merkblatt «Phosphordüngung» der 

Dienststelle lawa darf die Fläche einer Probeparzelle maximal 2.5 Hektaren betragen. Bei einer 

landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) von 11'623 Hektaren im Zo ergäbe dies ein Netz von 

rund 4650 Standorten. Die limitierte Fläche je Probeparzelle ergibt sich, da die Entwicklung 

des Phosphorgehaltes von vielen Faktoren abhängt, welche sehr unterschiedlich sein können. 

Im Zo der Mittellandseen hat es sehr unterschiedliche Bodentypen, welche sowohl hinsicht-

lich natürlicher Nachlieferung von Phosphor wie auch Auswaschungspotential sehr stark vari-

ieren. Das Auswaschungspotential von Phosphor ist zudem stark abhängig von der Bewirt-

schaftungsform, d. h. ob eine Fläche als Wiese oder offene Ackerfläche genutzt wird. Obwohl 

es für alle Betriebe im Zo eine gesamtbetriebliche Begrenzung der Phosphordüngung gilt, 

kann es dennoch grosse Unterschiede auf einzelnen Parzellen geben. Abschliessend ist die 

effektive Phosphordüngung stark von der angebauten Kultur wie auch von den Zwischenkul-

turen abhängig.  

 

Die bestehenden Auswertungen der kantonalen Messnetze, der nationalen Fachstellen und 

der wissenschaftlichen Publikationen zeigen klar, dass die Luzerner Mittellandseen seit länge-

rem mit zu hohen Phosphorbelastungen konfrontiert sind. Der überwiegende Anteil des 

Phosphors wird über die Zuflüsse aus landwirtschaftlich genutzten Flächen in die Seen einge-

tragen. Beim Baldeggersee stammen im Durchschnitt der Jahre 2019–2023 64 Prozent des 

Phosphoreintrags aus landwirtschaftlich genutzten Flächen, je rund 10 Prozent aus Abwasser-

reinigungsanlagen (ARA) und Regenentlastungen und 16 Prozent von der atmosphärischen 

Deposition (vgl. Stellungnahme zum Postulat P 407 Rüttimann Bernadette über die Berech-

nungen der Phosphoreinträge in den Luzerner Mittellandseen).  

 

Fachliche Untersuchungen bestätigen, dass Nährstoffüberschüsse im Boden, die Bewirtschaf-

tungsform, die Wahl der Kultur sowie die hydrologische Anbindung der Flächen einen erheb-

lichen Einfluss auf die Höhe der Phosphorfrachten haben. Wissenschaftlich gut dokumentiert 

ist auch, dass die Abreicherung von Phosphor im Boden über lange Zeiträume erfolgt und 

Veränderungen erst über mehrere Jahre zuverlässig messbar werden. Es ist deshalb entschei-

dend, dass das vorhandene Wissen zur Phosphorproblematik verständlich aufbereitet und 

mit den bestehenden Daten aus dem kantonalen Monitoring verknüpft wird. Rückmeldungen 

aus politischen Gremien und Fachstellen zeigen, dass die verfügbaren Daten und wissen-

schaftlichen Erkenntnisse teilweise zu komplex oder zu wenig anschaulich dargestellt sind, 

um unmittelbar als Entscheidungsgrundlage zu dienen.  

 

Vor diesem Hintergrund erscheint ein vorgelagertes, wissenschaftlich fundiertes Konzept als 

sachgerechter erster Schritt – dies auch im Hinblick auf den Planungshorizont der Seebelüf-

tung und des Phosphorprojekts. Wir schlagen deshalb ein Projekt vor, das die vorhandenen 

wissenschaftlichen Befunde und die kantonalen Daten aus Seen, Zuflüssen und Bodenanaly-

sen systematisch zusammenführt und sachgerecht aufbereitet. In einem ersten Schritt soll in 

einem Konzept aufgezeigt werden, wie die Entwicklung des Phosphorgehalts in den landwirt-

schaftlich genutzten Böden erfasst werden kann. Das Konzept soll an die Erkenntnisse des 

Forschungsberichts von Agroscope 2019 anknüpfen und darauf aufbauend einen Vorschlag 

für ein langfristiges Monitoring des Phosphorgehalts in den Böden machen. Dabei stehen die 

stark mit Phosphor überversorgten Böden im Einzugsgebiet der Mittellandseen, namentlich 

des Baldeggersees, im Fokus. Das Monitoring soll es ermöglichen, die Auswirkungen von 

https://lawa.lu.ch/-/media/LAWA/Dokumente/Landwirtschaft/Stofflicher_Gewaesserschutz/MB_Phosphorduengung.pdf?rev=368d77a148c24ef4be922bc63171bdc1&hash=30D372C8544E572D206E35D2AB165E66
https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/CdwsFiles?fileid=9fd2543ed0ba4ce88ecf53a6d6c6561b
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landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsanpassungen auf den Phosphorgehalt der Böden län-

gerfristig zu erfassen. Die Erkenntnisse zum Phosphorgehalt der Böden sollen in Bezug ge-

setzt werden zu den Messungen der Phosphorfrachten in den Zuflüssen zu den Seen. Erst 

aufgrund eines solchen Konzepts, allenfalls begleitet von Pilotversuchen, können Aussagen 

über die Machbarkeit, die jährlichen Kosten und den Aufwand eines langfristigen Monitorings 

gemacht werden.  

 

Die Kosten für die Erarbeitung eines wissenschaftlich fundierten Konzepts werden einmalig 

auf 120'000 bis 180'000 Franken geschätzt. Diese Kosten können aus den Budgets der  

Dienststellen Landwirtschaft und Wald sowie Umwelt und Energie finanziert werden. Die Kos-

ten für ein langfristiges Monitoring können erst mit dem Vorliegen des Konzepts beziffert 

werden. Vorgesehen ist, mit dem Konzept verschiedene Vorgehensweisen mit einer jeweili-

gen Kosten-Nutzenbetrachtung zu erarbeiten. So soll namentlich erkennbar werden, welche 

Erkenntnisse sich mit einer maximalen, aber auch mit einer minimalen Variante bereits erzie-

len lassen. Gestützt darauf wird unser Rat festlegen, welche Umsetzung weiterverfolgt werden 

soll. 

 

Im Sinne dieser Ausführungen beantragen wir Ihnen, das Postulat teilweise erheblich zu er-

klären. 
 


